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Einstufung zu Drittmitteln 

 

- Handelt es sich um ein reines Forschungsprojekt, welches auch aus dem Vertrag/Auftrag ganz 

klar ersichtlich ist und zeitlich begrenzt ist, so wird dies den Drittmitteln zugeordnet. 

- Handelt es sich um eine personenbezogene Förderung, so sind es keine Drittmittel. 

- Ist in der Verwaltungsvereinbarung klar geregelt, dass es sich um Mittel handelt, die zur Grundfi-

nanzierung der Hochschule dienen, dann sind es ebenfalls keine Drittmittel 

- Handelt es sich um ein Programm, welches langfristig gesehen zusätzliches Personal schaffen soll 

und ist in der Verwaltungsvereinbarung ganz klar geregelt, für was die Mittel (z.B. für die Perso-

nalaufwendungen, Sachausgaben für diese Teilnehmer) ausgegeben werden dürfen und die 

Hochschule hat hierzu kaum bzw. keinen Spielraum, so handelt es sich hierbei im Sinne der HFS 

um keine Drittmittel (z.B. Tenure-Track-Programm und Professorinnenprogramm) 

- Einnahmen, wie z.B. aus einer Behandlung, die nicht größtenteils der Lehre oder Forschung die-

nen, werden in der HFS nicht bei den Drittmitteln verbucht, sondern bei den Einnahmen aus 

wirtschaftlicher Tätigkeit. 

- Dauert das Förderprogramm nicht langfristig oder wird in einem Förderprogramm von „bis zu X 

Jahren“ gesprochen, so könnten es Drittmittel sein, wenn der Ausgabenzweck der Mittel den 

Hochschulen nicht 100prozentig vorgeschrieben wird (Programm Professorales Personal an 

Fachhochschulen). 

 

Weg zur Überprüfung bei Bundesprogrammen 
 

1. Handelt es sich um ein reines Forschungsprojekt, wenn es klar aus den Beschreibungen heraus-

geht bzw. zur Not wird in die jeweilige Verwaltungsvereinbarung geschaut 

a. Ja: Zuordnung zu Drittmittel  

i. Bei Mischfinanzierung Bundesanteil Drittmittel, Landesanteil Trägermittel 

b. Nein: Weitere Nachforschungen 

2. Handelt es sich um ein Forschungsprojekt, welches über Projektmittelträger ausbezahlt wird, so 

wird analog dem Punkt 1 verfahren und diese als Drittmittel des Bundes in der HFS verbucht. 

I.d.R. ist es so, dass in den entsprechenden Verträgen klar ersichtlich ist, von woher diese Mittel 

stammen. 

3. Handelt es sich um ein Programm, welches sich außerhalb der reinen Forschung befindet, so 

werden die einzelnen Verwaltungsvereinbarungen der Programme angeschaut und danach die 

Einsortierung in der HFS getroffen. Diese Einstufung erfolgt in der oben beschriebenen Weise. 

  



Hilfestellung in der Hochschulfinanzstatistik Stand: 01.01.2026

1. Verbuchung von Sachspenden?

Sachspenden werden ebenfalls bei den Drittmitteln gebucht. Wenn möglich, soll der
aktuelle Zeitwert der Sachspende bestimmt werden, dieser kann mit Hilfe einer AfA-
Tabelle ungefähr ermittelt werden. In der Hochschulfinanzstatistik würde man es so
einer Geldspende gleichsetzen

2. Verbuchung der DFG-Programmpauschale nach der Neuregelung der DFG-
Verwendungsrichtlinie (ab 1.1.2023)?

Rückantwort der DFG:“ Selbstverständlich stellt die DFG-Programmpauschale eine
Drittmitteleinnahme (!) von der DFG da. Die Programmpauschale ist an die Bewilligung
durch die DFG gebunden und ist dementsprechend in der amtlichen Statistik auch als
Drittmittel zu erfassen.
Die Verwendungsrichtlinien für die Programmpauschale regeln hier nur die
Verausgabung (der angesprochene Satz ist da leicht missverständlich, kommt aber so
vom Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages). Wir haben sehr umfangreiche
Informationen für die Hochschulen hier zur Verfügung gestellt
https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/programmpauschale/
index.html. Gerne können Sie die Kolleginnen und Kollegen bei Fragen auch an unser
dafür eingerichtetes Postfach PP_Finanzen@dfg.de verweisen.  Grundsätzlich ist es auch
unserer Sicht auch sachlich nicht korrekt, wenn die Hochschulen diese Einnahmen nicht
mehr als Drittmittel verbuchen."

Demzufolge bleibt es in der Hochschulfinanzstatistik, nach jetzigem Stand, bei der
Verbuchung als Drittmitteleinnahme.

3. Verbuchung der Bund-Länder-Vereinbarung „Künstliche Intelligenz in der
Hochschulbildung“ vom 10. Dezember 2020. Hier werden die Mittel für die
Förderung vom Bund und vom jeweiligen Sitzland im Verhältnis 90:10 getragen?

Bei den Drittmitteln sollte nur der Bundesanteil (231 bzw. 631) gemeldet werden. Der
Landesanteil wird bei den Trägermitteln eingetragen. Bei den Trägermitteln ist es
abhängig von welchem Ministerium der Landesanteil kommt. Kommt der Anteil vom
"Wissenschaftsministerium" so wäre eine Zuordnung in den SyF-Codes 263/264 bzw.
663/664 korrekt. Kommen die Mittel aus einem Fremdkapitel, so wäre 265 bzw. 665
korrekt. Liegen der Hochschule keine Informationen vor, woher die Landesmittel
kommen, so sollte die Verbuchung im SyF-Code 265 bzw. 665 erfolgen.

4. Wie sollen Einnahmen und Ausgaben in der Hochschulfinanzstatistik gemeldet
werden?

In der HFS soll der Geldfluss abgebildet werden, d.h. wenn im geschilderten Fall eine
Drittmitteleinnahme für mehrere Jahre erfolgt ist, dann sollte der Betrag in dem
Zeitraum gemeldet werden, in dem er eingegangen ist. Die entsprechenden Ausgaben
können auch, im Sinne der HFS, in anderen Jahren erfolgen und würden dort
entsprechend gebucht werden. Dann hätte die Hochschule in dem einen Jahr höhere
Einnahmen und in dem anderen Jahr höhere Ausgaben, was aber öfters vorkommen

https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/programmpauschale/index.html
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kann. Bei einer höheren Einnahme würde ja entsprechend die Mittel des Trägers im
Sinne der HFS verringert werden.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Mittel immer nur jahresweise vereinnahmt werden,
d.h. in Raten. In diesem Fall würde auch nur die "Jahresraten" in den Berichtsjahren
entsprechend bei den Einnahmen verbucht werden.

5. Verbuchung von Einnahmen der „Stiftung Innovation in der Hochschullehre“?

Da die Stiftung die Mittel selber verwaltet und frei vergibt, wäre eine Verbuchung
im SyF-Code 647 korrekt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mittel vom Bund oder
vom Land kommen, da die Stiftung einen Gesamtbetrag zur Verfügung gestellt
bekommt und diese Mittel verteilt.

6. Verbuchung der „DFG-Förderung im Rahmen des Programms Forschungsgeräte
nach Artikel 91b Abs. 1 S. 1 GG i. V. m. AV-FGH“?

Eine Verbuchung im SyF-Code 241d bzw. 641d " Weitere und Sonstige
Fördermaßnahmen" ist hier korrekt. Jedoch wird hier nur der Betrag verbucht werden,
der von der DFG zur Verfügung gestellt wird. Sollte es einen Landesanteil beim Antrag
geben, so müsste dieser separat bei den Einnahmen des Trägers (SyF-Code-Bereich 26)
gebucht werden.

7. Erläuterungen zu Drittmitteln:

In der Systematik der Finanzarten werden die Drittmittel in die zwei SyF Zweisteller
Drittmittel vom öffentlichen Bereich (SyF code 23 bzw. 63) sowie Drittmittel von anderen
Bereichen (SyF code 24 bzw. 64) unterteilt. In den Erhebungsbögen in denen die
Einnahmen bzw. Erträge der Hochschulfinanzstatistik eingetragen werden, werden die
Drittmittel insgesamt in die zwei o. g. Zweisteller der SyF unterteilt. Im
Drittmittelzusatzbogen werden diese Zweisteller weiter in Dreisteller untergliedert. Im
Drittmittelzusatzbogen werden die Drittmittel nach Gebern erfasst. Betrachtet wird,
welcher Geber Drittmittel an eine Hochschule zahlt, nicht wie sich der Drittmittelgeber
wiederum refinanziert.

Mittelgeber von Drittmitteln aus dem öffentlichen Bereich:

- Bund,

- Länder,

- Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden,

- Bundesagentur für Arbeit,

- sonstige öffentliche Bereichen (z.B. Sondervermögen ERP, Lastenausgleichsfonds sowie
Sozialversicherungen).

Mittelgeber von Drittmitteln aus anderen Bereichen:

- Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),

- Europäischen Union,



- andere internationale Organisationen (z.B. OECD, UN),

- Hochschulfördergesellschaften,

- Stiftungen u. dgl.,

- gewerbliche Wirtschaft und sonstige nichtöffentliche Bereiche.

Zuordnung nach dem institutionellen Ansatz:

Die Zuordnung der Mittelgeber zum öffentlichen Bereich und zu anderen Bereichen folgt
dem institutionellen Ansatz, d.h. der Mittelgeber wird nach seinem Status einer
Kategorie zugeordnet.

Definition des öffentlichen Bereichs und der anderen Bereiche:

Der öffentliche Bereich umfasst die Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen und
ist konzeptionell an den Sektor Staat der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
angelehnt. Zu den anderen Bereichen zählen der nicht-öffentliche Bereich (z. B. private
Organisationen ohne Erwerbszweck, Wirtschaft) sowie das Ausland.

Warum zählt die DFG zu der Kategorie „andere Bereiche“?

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist gemäß ihrer Satzung ein Verein. Vereine
werden dem Sektor private Organisationen ohne Erwerbzweck zugeordnet. Dazu zählen
auch Hochschulfördergesellschaften sowie Stiftungen. Alle diese Einrichtungen sind
private Organisationen ohne Erwerbszweck und werden somit den anderen Bereichen
zugeordnet.

Warum zählt die Europäische Union (EU) zu der Kategorie „andere Bereiche“?

Die EU ist eine internationale Organisation. Sie wird dem Ausland zugerechnet. Das
Ausland zählt definitorisch zu den anderen Bereichen, weil der öffentliche Bereich an das
Inlandskonzept angelehnt ist.

Darstellung der Drittmittel von DFG und EU in der Finanzierungsbetrachtung:

In der Finanzierungsbetrachtung (woher stammen die Mittel?) würden die
Finanzierungsanteile des Bundes (etwa 60%) und der Länder (etwa 40%) an der DFG
berücksichtigt und somit dem öffentlichen Bereich zugerechnet. Die EU, als Ausland,
würde weiterhin als Ausland dargestellt. Eine Verbuchung im SyF-Code 241d bzw. 641d
"Weitere und sonstige Fördermaßnahmen" ist hier korrekt. Jedoch wird hier nur der
Betrag verbucht werden, der von der DFG zur Verfügung gestellt wird. Sollte es einen
Landesanteil beim Antrag geben, so müsste dieser separat bei den Einnahmen des
Trägers (SyF-Code-Bereich 26) gebucht werden.



8. Werden Drittmittel aus der DFG Infrastrukturförderung zu den Drittmitteleinnahmen
gezählt? Wie verhält es sich mit den Programmen „Wissenschaftliche Literaturversorgungs-
und Informationssysteme“
<https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/index.html>  sowie
„Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik
<https://www.dfg.de/dfg_profil/geschaeftsstelle/struktur/index.jsp?id=034#content>

Die dort beschriebenen Projekte/Programme gehören in der Hochschulfinanzstatistik zu
den Drittmitteln der DFG und müssten dort entsprechend verbucht werden.

9. Unter welchen SyF-Code sind die beiden Teilbeträge, konsumtiv und investiv, der
Produktabgeltung zu melden?

Die Produktabgeltung wird generell im SyF-Code 66 verbucht. Sollte eine Unterscheidung
von konsumtiver und investiver Produktabgeltung möglich sein, so würde man dies in
den SyF-Code 661 (konsumtiv) bzw. 662 (investiv) verbuchen.

10. Wo werden Forschungsprojekte mit anderen Hochschulen bzw. FuE-Projekte, wenn andere
Hochschulen deutschlandweit Geldgeber sind?

Es kann sein, dass eine Hochschule die gesamten Projektmittel überwiesen bekommt
und diese dann an die beteiligten Hochschulen weiterleitet. Hier sollten diese Mittel
dann dem ursprünglichen Geldgeber (z.B. Mittel für ein BMBF-Projekt) zugeteilt werden.
Die Hochschule, die die Mittel weiterleitet, sollte bei der HFS- Meldung den
weitergeleiteten Betrag bei den Drittmitteln entsprechend verringern oder die
entsprechende Höhe in den SyF-Code 199 bzw. 599 eintragen. Die empfangende HS
weist den zugewiesenen Betrag dann beim entsprechenden Projektauftraggeber aus.

11. Wo werden EFRE-Mittel verbucht?

Mittel aus dem europäischen Stukturfonds (EFRE,ESF) werden in der HFS bei den
Drittmitteln der EU (SyF-Code 244) nachgewiesen. Wird der Betrag jedoch vom Träger
aufgestockt, so werden diese Mittel, nur der Aufstockungsbetrag, bei den Mitteln vom
Träger nachgewiesen.

12. Wo werden Kosten für die Inanspruchnahme überbetrieblicher ärztlicher Dienste
verbucht?

Bei den verbeamteten Beschäftigten ist eine Verbuchung im SyF-Code 113 korrekt. Sind
die Kosten für Tarifbeschäftigte angefallen, so wäre eine Verbuchung im SyF-Code 112
korrekt. Denn Arztkosten sind sekundär Bestandteil der Personalkosten. Kann eine
Unterscheidung nicht durchgeführt werden, so wäre die Verbuchung im SyF-Code 112
korrekt.

13. Wie werden Rabatte z.B. bei den Studienbeiträgen in der Hochschulfinanzstatistik
verbucht?

Der endgültige Betrag müsste in SyF-Code 61 verbucht werden. Ein negativer Betrag auf
einer anderen Einnahmeposition darf nicht erfolgen.

14. Wie werden Geräte verbucht, die eine Hochschule von der DFG zur Verfügung gestellt
bekommen hat?

https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/index.html
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Dienen die Geräte der Forschung bzw. der Lehre, so werden sie in der
Hochschulfinanzstatistik bei den Drittmitteln eingestuft. Sollten sie nur der Versorgung
dienen, so wären diese Mittel keine Drittmittel.

15. Wie werden die Programme Exist-Potential und Exist-Forschungstransfer verbucht?

Es handelt sich hierbei um Drittmittelprojekte des Bundes.

16. Welche Universitäten gehören zu den Exzellenzuniversitäten und können somit Werte im
SyF-Code 27 bzw. 67 „Grundfinanzierung Bund“ melden?

Zu den Exzellenuniversitäten gehören: RWTH Aachen, FU Berlin, Humboldt-Universität
Berlin, Technische Universität Berlin, Charité Berlin, Universität Bonn, Technische
Universität Dresden, Universität Hamburg, Universität Heidelberg, Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), Universität Konstanz, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU),
Technische Universität München und Universität Tübingen. (Stand: 16.01.2025)

Bei den anderen Hochschulen könnte es sich um Exzellenzclustern handeln, diese
würden bei den Drittmitteln der DFG gemeldet werden.

17. Was ist der Unterschied zwischen den neuen Unterpositionen (bspw. 113a, 121a, 122a,
130a und 161a) und den entsprechenden Oberpositionen (bspw. 113, 121, 122, 130 und
161)?

Der Unterschied zwischen den Oberpositionen und den neuen Unterpositionen besteht
darin, dass die bei den Oberpositionen Zahlungen für die Hochschulen mit enthalten
sind, die von dritter Stelle, etwa des Kernhaushalts des Trägerlandes oder anderer
Extrahaushalte, z.B. Landesbetriebe, geleistet wurden. Diese Zahlungen müssen bei den
Unterpositionen (bspw. 113a, 121a, 122a, 130a oder 161a) herausgerechnet werden.

Läuft alles über den Haushalt der Hochschulen, so wären beide SyF-Codes (Ober und
Unter) gleich.

18. Wie werden die Ausgaben der mittelbewirtschafteten Stellen auf der Einnahmenseite
verbucht?

Diese Mittel dienen auch der Grundfinanzierung (z.B. für die Immobilien oder Beihilfe
u.ä.) und daher sollten diese Mittel im Syf-Code 661 bzw. 662 verbucht werden. Ginge es
über die Grundfinanzierung hinaus, käme SyF-Code 665 in Frage. Kann keine
Unterscheidung von den mittelbewirtschafteten Stellen zwischen der Grundfinanzierung
und der Zusatzfinanzierung erfolgen, so wäre eine Verbuchung im SyF-Code 665
ebenfalls korrekt, wenn die mittelbewirtschaftete Stelle einem anderen Kapitel
zugeordnet ist.

19. Gibt es nähere Informationen zu Betrieben gewerblicher Art in Hochschulen?

Diese Betriebe sind i.d.R. rechtlich unselbständig und daher Bestandteil der Hochschule
und somit in der Hochschulfinanzstatistik zu erfassen.
Beispiele für weitere BgAs sind u.a.: BgA Werbeeinnahmen, BgA Weiterbildung, BgA KITA
und BgA Hochschulsport.
Warum ist ein BgA rechtlich unselbständig und was bedeutet das?
Der BgA ist keine eigenständige juristische Person, sondern gehört zur Hochschule, die
eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Er kann nicht selbst Verträge schließen
oder klagen; diese Befugnisse liegen bei der Hochschule als Träger.



Welche Auswirkungen hat die Unselbständigkeit?
Keine eigenen Außenbeziehungen: Der BgA kann keine eigenen rechtlichen Beziehungen
nach außen gestalten.
Zurechnung zum Gesamtunternehmen: Aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht ist die
Hochschule als Ganzes ein Unternehmer, wobei alle BgA zusammengefasst werden.
Steuerpflicht: Durch die Einnahmeerzielung wird der BgA körperschaft-, gewerbe- und
umsatzsteuerpflichtig, auch wenn die Hochschule selbst nicht der Besteuerung
unterliegt.

20. Was bedeutet der Absatz: “Soweit die Mittel von der Hochschule verwaltet werden” in der
Drittmitteldefinition?

Hochschulen verwalten eigene Mittel bedeutet, dass sie die ihnen zugewiesenen
Drittmittel eigenständig planen, überwachen und verwenden, ohne dass externe Stellen
direkt in die Verteilung eingreifen.
Dies ist beispielsweise bei Mitteln im SyF-Code 251/651 nicht der Fall. Hier ist der Zweck
für die Mittelverteilung, z.B. durch direkt genannte Personen, direkt vorgegeben.

21. Zählen die Erlöse für „klinische Studien“ auch unter Drittmittel?

Handelt es sich bei den Klinischen Studien, um Studien, die nicht hauptsächlich
Bestandteile von Behandlungen sind und zum größten Teil der Lehre oder Forschung
dienen, werden sie als Drittmittel verbucht.
Handelt es sich dabei größtenteils um Heilbehandlungen, so würden diese in der
Hochschulfinanzstatistik als Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit verbucht werden.

22. Warum wird der Landesanteil des Professorinnen-Programms in den SyF-Codes 261/661
und 262/662 verbucht?

Eine Zuordnung der Landesmittel erfolgte nicht im Bereich der Ergänzungsfinanzierung
im SyF-Code 263/663, da es sich um gleichstellungsfördernde Maßnahmen und nicht um
reine Ergänzungsfinanzierung im Sinne der Hochschulfinanzstatistik handelt.

23. Wie wird das EXIST-Gründungstipendium in der HFS verbucht?

Nicht alle EXIST-Programme werden bei den Drittmitteln verbucht. Wie unter Punkt 15
schon genannt werden der Forschungstransfer sowie die Potential-Programme (z.B.
EXIST-Potentiale Projektphase: CODE-Catalyst) den Drittmitteln zugeordnet. Bei dem
Gründerstipendium ist es so, dass dies in der HFS eindeutig den Anderen Zuweisungen
und Zuschüssen (SyF-Code 251/651) zugeordnet wurde.

Ab hier neu!!

24. Gibt es einen Link zu den Förderungen des Bundes?

Auf der Seite „https://www.foerderdatenbank.de“ sind Förderprojekte des Bundes an
verschiedene Förderberechtigte (auch Hochschulen) hinterlegt. Bei diesen Projekten
handelt es sich nicht generell um Drittmittelprojekte.

https://www.foerderdatenbank.de/



